Bundesverfassungsgericht:

Gerichte müssen von geltenden Grenzwerten ausgehen

Das Bundesverfassungsgericht (Az. l BvR 1676/01) in Karlsruhe hat im März 2002 entschieden, dass die Zivil- und Verwaltungsgerichte in Deutschland von den geltenden Grenzwerten ausgehen müssen. Anlass der Entscheidung war die Verfassungsbeschwerde eines Klägers, der bereits mehrfach erfolglos gegen den Betrieb einer Mobilfunkanlage in seiner Nachbarschaft vorzugehen versucht hatte. Er argumentierte, seiner Meinung nach gehe von der Mobilfunkanlage gesundheitsgefährdender Elektrosmog aus.

Das oberste deutsche Gericht wies in seiner Entscheidung daraufhin, dass die Festlegung von Grenzwerten ausschließlich dem Gesetzgeber zufalle. Es sei „nicht Aufgabe der Gerichte, die dem Verordnungsgeber zugewiesene Wertung wissenschaftlicher Streitfragen durch eine eigene Bewertung zu ersetzen". Auch verlange das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Leben und Gesundheit von den Gerichten nicht, den Gesetzgeber „auf einer wissenschaftlich ungeklärten Grundlage zur Herabsetzung der Grenzwerte zu verpflichten" bzw. „ungesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Hilfe des Prozessrechts zur Durchsetzung zu verhelfen" Eine „Verpflichtung des Staates zur Vorsorge gegen rein hypothetische Gefährdungen" bestehe nach Auffassung des Gerichts ebenfalls nicht. Werde in einer solchen Situation Vorsorge durch den Staat ergriffen, sei dies „eine politische Entscheidung".

Infos: http://www.bundesverfassungsgericht.de/cgi-bin/link.pl?entscheidungen  

